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EG Erdgeschoss

EFH Einfamilienhaus

ELW Einliegerwohnung

EK Eigenkapital

ETW Eigentumswohnung

FBH Fußbodenheizung

Gal. Galerie

Gge. Garage

Grd. Grund

Grdst. Grundstück

Grt. Garten

Hs. Haus

KM Kaltmiete

Ke. Keller

KT Kaution

Kü. Küche

Lg. Lage

Lux. Luxus

Mais. Maisonette

MM Monatsmiete

mod. modern

möbl. möbliert

mtl. monatlich

NB Neubau

Nfl. Nutzfläche

NK Nebenkosten

OG Obergeschoss

Öl-ZH Öl-Zentralheizung

Park. Parkett

Prov. Provision

REH Reiheneckhaus

RH Reihenhaus

ruh. ruhig

St. Stock

Stpl. Stellplatz

Terr. Terrasse

TG Tiefgarage

UG Untergeschoss

VB Verhandlungsbasis

WAL Wohnanlage

Wi.Gart. Wintergarten

WE Wohneinheit

Wfl. Wohnfläche

Whg. Wohnung

WM Warmmiete

WoZi. Wohnzimmer

WW Warmwasser

ZH Zentralheizung

Zi. Zimmer

ZKB Zimmer/Küche/Bad

zzgl. zuzüglich

Alle Landkreise auf einen Blick Augsburg Stadtteile AbkürzungenInhalt

Abl. Ablöse

App. Appartement

Ber.sch. Berechtigungschein

Bj. Baujahr

Blk. Balkon

BmF Bad mit Fenster

bzb. beziehbar

DG Dachgeschoss

DH Doppelhaus

DHH Doppelhaushälfte

Die. Diele

Do.-Gge. Doppelgarage

DT Dachterrasse

Du. Dusche

EBK Einbauküche

Abkürzungen

immoboerse online
 www.augsburger-allgemeine.de/immoboerse

Hier finden Sie mehr als 28 000 Objekte – mit komfortabler Suchfunktion, Direktzugriff mit Online-ID und vielen Service-Bereichen.

Mit der ID zu mehr Infos online
www.augsburger-allgemeine.de/immoboerse

Über die ID aus der Anzeige erhalten Sie direkt
Zugriff auf das Exposé mit Bildern,  Grundrissen 
und Kontaktmöglichkeiten.
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Anzeigen online buchen:
augsburger-allgemeine.de/immoboerse

Telefon 08 21/7 77-25 00
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Landkreis Landsberg am Lech » V30

Stadt Kempten »  -
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Idee für den Sommer: Elektrische Heizstrahler erwärmen je nach Aufstellung eine

Fläche von bis zu zehn Quadratmetern. Foto: AEG Haustechnik

deutig Klimakiller, die angesichts
des heutigen Wissensstands über
den Klimawandel nicht mehr in
unsere Zeit passen. Bei einer durch-
schnittlichen Betriebsdauer von 36
Stunden pro Woche beträgt der
CO2-Ausstoß von einem einzelnen
Gas-Heizpilz bis zu vier Tonnen pro
Jahr – was dem eines Neuwagens bei
20000 km Laufleistung entspricht.

Vorteil gegenüber Gasheizpilzen

Neben dem hohen CO2-Ausstoß er-
zeugen Gasheizpilze außerdem
sauerstoffarme Luft – weshalb ihre
Nutzung in Innenbereichen ver-
boten ist. Bei üblichen Gasheiz-
pilzen muss die Elf-Kilo-Gasflasche
bereits nach acht- bis elfstündiger
Betriebsdauer getauscht werden.
Bei Infrarot-Kurzwellen-Heizstrah-
lern ist nach etwa 5000 Betriebs-
stunden lediglich ein Austausch der
Qualitätsheizröhre (Goldröhre) fäl-
lig.

Die goldgelbe Farbe der Halo-
genröhren vermeidet das weiße
Licht, das von vielen Menschen als
unangenehm empfunden wird. Die
Goldröhren können von ihrem
Elektroinstallateur direkt vor Ort
gewechselt werden. In Verbindung
mit einer befehlssicheren Fern-
bedienung zur Verbrauchs- und
Kostenregelung wird die Lebens-
dauer des Gerätes zusätzlich er-
höht.

I Mehr Infos im Internet
unter www.guh-elektro.de

und effektivere Alternative zum
Gasheizpilz. Denn während dort
fast 90 Prozent der Energie unge-
nutzt verpuffen, weil die erwärmte
Luft nach physikalischen Grundge-
setzen nun einmal aufsteigt, geht die
Energie beim Infrarot-Kurzwellen-
Heizstrahler aufgrund der direkten
Wärmeeinwirkung auf den mensch-
lichen Körper kaum verloren – auch
weil IR-Kurzwellen nicht die Luft
erwärmen.

Welche Zeit- und Kosteneinspa-
rungen dies mit sich bringt, lässt
sich belegen. Unbeachtet des teuren
Unterhalts sind Gasheizpilze ein-

noch durch Stickoxid (NOX). Ge-
genüber herkömmlichen Gas-Heiz-
strahlern verursachen Infrarot-
Kurzwellen-Heizstrahler bei etwa
3-facher Flächenabdeckung bis zu
70 Prozent weniger Kosten.

Ohne Aufwärmphase geben die
Geräte sofort an die Personen, die
sich in ihrer Umgebung aufhalten
Wärme ab – ähnlich wie bei natürli-
cher Sonneneinstrahlung. Dank der
kurzwelligen Strahlung können
Teilflächen gezielt beheizt werden.
In jedem Fall ist der Infrarot-Kurz-
wellen-Heizstrahler die kosten-
günstigere, umweltfreundlichere

VON SABINE LANGER

Noch hat uns zwar die kalte Jahres-
zeit fest im Griff, aber Schnee und
Frost lassen uns den Sommer her-
beiträumen. Wer lange gemütlich
draußen sitzt – auch bei frischeren
Temperaturen, liegt mit einem
Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler
richtig.

Der Trend, Outdoor-Bereiche
immer früher und länger zu nutzen,
bereits im Frühjahr und teilweise
weit in den Herbst und Winter hi-
nein draußen zu sitzen, nimmt von
Jahr zu Jahr zu, denn die Erweite-
rung der Freiluftsaison ist ein Ge-
winn an Lebensqualität. Das gilt
nicht nur für den eigenen Garten,
Selbst in Werkstatt und Garage las-
sen sich Hobbys im Winter besser
ausüben, wenn man nicht frieren
muss.

Geeignet für innen und außen

Mit Infrarot-Kurzwellen-Heiz-
strahlern steht dem Hausbesitzer ein
komplettes Sortiment geballter
Wärmeleistung zur Verfügung – ge-
eignet für unterschiedlichste An-
wendungen und Umgebungen im
Innen- und Außenbereich. Anders
als bei klassischen Gas-Heizstrah-
lern werden die kompakten Geräte
elektrisch mit 230V-Netzanschluss
betrieben.

Die besondere Effizienz liegt in
der umweltverträglichen, weil völlig
emissionsfreien Technologie. Sie
belasten das Klima weder durch CO2

Lust auf Frühling
Ausblick Elektrotechnik: Heizstrahler verlängern die Saison

BGH-Urteil bestätigt: Gale-
riegeschoss ist Wohnfläche

Ein Galeriegeschoss ist Teil der
Wohnfläche einer vermieteten
Wohnung – und zwar auch, wenn
diese Räume aufgrund bauord-
nungsrechtlicher Vorgaben keine
Aufenthaltsräume sind. Dies gilt zu-
mindest dann, wenn die Räume im
Mietvertrag ausdrücklich als Teil
der Wohnfläche bezeichnet werden.
Auf eine entsprechende Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes
(BGH) weist die Eigentümerschutz-
gemeinschaft Haus & Grund hin
(Az.: VIII ZR 39/09).

Bereits im September 2009 hatte
der BGH in einem anderen Fall ent-
schieden, dass ein ausgebautes
Dachgeschoss mit der vollen Qua-
dratmeterzahl zur Wohnfläche
zählt, wenn es ausdrücklich als
„Wohnraum“ vermietet wurde.
Dies gilt auch dann, wenn es zwar
bewohnbar ist, aber nicht in vollem
Umfang den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften beispielsweise zum
Brandschutz entspricht.

In dem nun verhandelten Fall
hatte eine Frau eine Maisonette-
Dachgeschosswohnung mit einem
beheizbaren Galeriegeschoss gemie-
tet. Zwischen Mieterin und Vermie-
ter war im Vertrag eindeutig verein-
bart worden, dass dieses Galeriege-
schoss ein Teil der Wohnfläche ist.
Nach der Landesbauordnung gelten
die Räume des Galeriegeschosses
aber nicht als Aufenthaltsräume,
weil sie zu weniger als der Hälfte der
Grundfläche eine lichte Höhe von
mehr als 2,20 Meter aufweisen.

Die Mieterin war daher der An-
sicht, dass das Galeriegeschoss nicht
als Wohnfläche gelte. Sie forderte
die hierfür gezahlte Miete zurück –
zu Unrecht, wie der BGH entschied.
Flächen von Räumen, die nach dem
Vertrag zu Wohnzwecken vermietet
sind, können bei der Wohnflächen-
ermittlung eingerechnet werden.
Dies gelte unabhängig davon, ob sie
wegen öffentlich-rechtlicher Nut-
zungsbeschränkungen bei einer Flä-
chenberechnung als Wohnraum an-
zurechnen sind oder nicht. (tmn)

Kurz informiert

Auch wenn die Galerie kein Aufenthalts-

raum ist, zählt sie zur Wohnfläche.

Foto: tmn


